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Holzwolle Leichtbauplatte -
,,Variantex esb Silent inside natur / SnodPatina"

entsprechend Bauregelliste A, Teil 2, Ausgabe 201512, Lfd. Nr. 21O.2
ats schwerentflammbarer Baustoff der Baustoffklasse 81 

1)

03. Mai 2016

30. April 2O2f)

Allgemeines bauaufsichtliches Prützeugnis

P-BAY26-160338

Antragstellen

Gegenstand:

Ausstellungsdatum:

Geltungsdauer bis:

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis umfaßt 4 Seiten.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis regelt die Herstellung und Venrvendung des oben
genannten Gegenstandes als Baustotf der Baustoffklasse DIN 4102 - Bl (schwerentflammbar).

Der oben genannte Gegenstand erfüllt die Anforderungen der Baustofftlasse DIN 4102 - 81.

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses ist der oben genannte
Gegenstand nach den deutschen Landesbauordnungen vernendbar.

1) DIN 4102-1 (Ausgabe Mai 1998)
2) Verlängerung auf Antrag

wahlweise einseitig mit weißer Silikatfarbe
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Allgemeine Bestimmungen
Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis ist die Venrendbarkeit des
Bauproduktes im sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.
Das attgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis erseEt nicht die für die Durchführung von Bau-

vorhaben geseElich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und

Bescheinigungen.
Das allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter,

insbesondere privater Schutzrechte erteilt.
Hersteller und Vertreiber des Bauproduktes haben unbeschadet weiter gehender

Regelungen in den ,Besonderen Bestimmungen" dem Venrender des Bauproduktes
t<oplen dLs allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses zur Verfügung zu stellen und

darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichUiche Pnifzeugnis an der
Venrendungsstelle vorliegen muß. Auf Anforderung sind den beteiligten
des allgemeinen bauaufsicttüichen Prifüeugnisses zu Verftigung zu
Das allgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis darf nur vollständig ve werden.

6.

auszugsüreise Veröffenüichung bedarf der Zustimmung des Prüfins

Fladungen. Text und Zeichnungen von Werbeschriften dürfen dem

ba ua uf lichtlictren Pnifzeu g n i s n icht widersprecfren. Ü berse2ungen
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses müssen den Hinweis,Vom
nicht geprüfte Übersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das altgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis wird widemrflich erteilt. Die

des allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses können nachträglich ergänzt oder
geändert werden, insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordem.

B Besondere Bestimmungen
1. Gegenstand des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnisses und

Verwendungs- I Anwendungsbereich
1.1. Gegenstand

Das atlgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis gilt für die Herstellung und Venrendung von

Holzwolle-Leichtbauplatten, wahlweise einseitig mit Silikatfarbe beschichtet,

,,Variantex esb Silent inside natur / SnodPatina" genannt, als schwerentflammbarer
äaustoff (Baustoffklasse DIN 4102-81) nach DIN 4102'11).

1.2. Verwendungs-lAnwendungsbereich
1.2.1. Dieses altgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis gilt für die Venrvendung der

Leichtbauplatten für den lnnenbereich für Akustikdecken und Wandverkleidungen.
1.2.2. Das Bauprodukt darf nicht der Witterung im Freien ausgesetzt werden.

1.2.3. Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis gilt nur, soweit Anforderungen nach Bau-

regelliste A, Teil 2, Ausgabe 201512, Zifter 21O.2 zu erfüllen sind. Es enthält keine

Aussagen zur Erfüllung von Anforderungen an den Schall- und WärmeschuE oder an

mechanische Eigenschaften. Das Bauprodukt darf nicht für Bauteile als Aussteifung ban. in
tragender oder aussteifender Funktion venryendet werden; hierfür ist ein gesonderter

Nachweis erforderlich,
1.2.4. Der Nachweis des Gesundheits- und UmweltschuEes ist nicht Gegenstand dieses

allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses. Hierfür sind gegebenenfalls weitere
Nachweise notwendig.

2. Anforderungen an das BauProdukt
2.1. Eigenschaften undZusamrnensetzung
2.1.1. Das Bauprodukt muß aus einer Holzvvolle-Leichtbauplatte aus Holzspänen,

BrandschuEmittel und Bindemittel bestehen und kann einseitig mit einer Beschichtung mit

weisser Silikatfarbe versehen sein
Die Dicke der beschichteten Holalolle,Leichtbauplatte muß ca. 20,5 mm betragen.
Das Flächengewicht muß zwischen 9,0 kg/m'und 10,7 kg/m2 betragen.

Das Ftächengewicht der Beschichtung muß ca. 185 g/rn'z(Trockenmasse) betragen.
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2.1.2. Das Bauprodukt muß die Anforderungen an schwerentflammbare Baustoffe (Baustotfklasse
DIN 4102-81) nach DIN 4102-1 erfüllen.

2.1.3. Die Zusammensetzung des Bauproduktes muß den beim Prüfinstitut Hoch hinterlegten
Angaben entsprechen.

2.1.4. Die Liste der Prüfzeugnisse, die als Grundlage für die Erteilung dieses allgemeinen
bauaufsichtlichen Pnifzeugnisses diente, ist beim Prufinstitut Hoch hinterlegt.

2.2 Herstellung und Kennzeichnung

2.2.1. Herstellung
Bei der Herstellung des Bauproduktes sind die Bestimmungen des Abschnittes 2.1 einzuhalten.

2.2.2 Kennzeichnung
Das Bauprodukt oder die Verpackung muß vom Hersteller mit dem
übereinstimmungszeichen (Ü-Zeichen) nach den Übereinstimmungszeichen-Verordnungen
der deutschen Bundesländer gekennzeichnet werden.
Die Kennzeichnung darf nur erfolgen, wenn die VorausseEungen
Übereinstimmungsnachweis erfüllt sind.
Das Ü-Zeicfren ist auf den Bauprodukten oder auf den
der Beipackzettel) oder, wenn dies nicht möglich ist, auf den
Folgende Angaben sind auf den Bauprodukten, auf den
Verpackungen anzubringen :

- Produktname

- Übereinstimmungszeichen (Ü) mit

Name des Herstellers
Prufzeugnisnummer P-BAY26- 1 60338
Bi ldzeichen oder N a me der Zeilfizierungsstelle

- Herstellwerk

- Baustofftlasse schwerentflammbar(DlN 4102-81)

3. Übereinstimmungsnachweis
3.1. Allgemeines

Die Bestätigung der Übereinstimmung des Bauproduktes mit den Bestimmungen dieses
allgemeinen bauaufsichtlichen Pnifzeugnisses muß für jedes Herstellwerk mit
einem Übereinstimmungszertifikat (Ü2, §24 MBO) auf Grundlage der werkseigenen
Produktionskontrolle und einer regelmäßigen Fremdübenrachung einschließlich einer
Erstpnifung des Bauproduktes nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen erfolgen.
Für die Erteilung eines Übereinstimmungszeffikates und die Durchftihrung der
Fremdüberwachung einschließlich der dabei durchzuführenden Produktprufungen hat der
Hersteller eine hierfür anerkan n te ZeftrfiÄerun gsstelle sqrie eine hierfür anerkannte
Übenrvachungsstelle einzuschalten.

3.2. WerkseigeneProduktionskontrolb
!n jedem Herstellwerk ist eine werkseigene Produktionskontrolle3) einzurichten und
durcfrzuführen. Unterwerkseigener Produktionskontrolle wird die vom Hersteller
vozunehmende kontinuierliche Übenrachung der Produktion verstanden, mit der dieser
sicherstellt, dass die von ihm hergestellten Bauprcdukte den Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Pnifzeugnisses entsprechen. Die Maßnahmen des
Herstellers zur Aufrechterhalfu ng und Durchf ührung seiner werkseigenen
Produktionskontrolle sind nach Art, Umfang und Häufigkeit der Kontrollen, sowohl
Pnifungen als aucfr Übenracfrungsmaßnahmen einschließen können, zu beschreiben.

3) Hierbei ist die DIN 18 200,Übereinstimmungsnachweis für BauproduKe - Werkseigene Produktionskontrolle,
Fremdüberwachung und Zeftifuierung von ProduKen' Ausgabe Mai 2000 zu beachten.
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Die Aufzeichnungen müssen mindestens folgende Angaben enthalten:
- Bezeichnung des BauProduktes
- Art der Kontrolle
- Datum der Herstellung und der Kontrolle des Bauproduktes
- Ergebnis der Kontrollen und, soweit zutreffend, Vergleich mit den Anforderungen,
- Unterschrift des für die werkseigene Produktionskontrolle Verantwortlichen

Die Aufzeichnungen zur werkseigenen Produktionskontrolle müssen mindestens 5 Jahre
aufbewahrt und der für die Fremdüberwachung eingeschalteten Überwachungsstelle
vorgetegt werden. Bei ungenügendem Prufergebnis sind vom Hersteller unverzüglich die

erforderlichen Maßnahmen zur Abstellung des Mangels zu tretfen und die betroffenen
Produkte auszusondem. lm Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle ist sicher-
zustetlen, dass Bauprodukte, die nicht den Anforderungen entsprechen, nicht mit dem

ü-Zeichen gekennzeichnet werden und Verwechslungen mit übereinstimmenden ausg+
schlossen sind. Nach Abstellung des Mangels ist - soweit technisch möglich und zum
Nachweis der Mängelbeseitigung erforderlich - die betreffende Kontolle unverzüglich zu
wiederholen.

Fremdüberwachung
ln jedem Herstellwerk ist die werkseigene Produktionskontrolle durch eine
Fremdübenrachung regelmäßig zu überprufen, mindestens jedoch einmaljährlich.
Für die Durchführung der Fremdübenryachung sind die "Richtlinien zum

übereinstimmungsnachweis"a maßgebend. lm Rahmen der Fremdüberwachung ist eine
Ersprufung des Bauproduktes durchzuführen. Bei der laufenden Fremdübenryachung sind

Proben für Stichprobenprüfungen zu entnehmen. Die Probenahme und Prüfungen obliegen
jeweils der anerkannten Überwachungsstelle.
Die Ergebnisse der Fremdüberwachung undZerlifizierung sind mindestens fünf Jahre
aufzubewahren. Sie sind der zuständigen obersten Baubehörde auf Verlangen vorzulegen.

Bestimmungen für die Ausführung
Die Akustikplatten dürfen für Deckensysteme und Wandbekleidungen nur im Innenbereich
verwendet werden.
Die Oberflächen des Bauproduktes dürfen nicht zusäElich mit Anstrichen, Kaschierungen
oder ähnlichem versehen werden.

Rechtsgrundlage
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis wird aufgrund von § 18 der Hessischen
Bauordnung (HBO) (GVBI. 12011 S. 46 vom 18.02.2011) in Verbindung mit der
Bauregelliste A, Ausg abe 201 512, T eil 2, Ltd. N r. 2. 1 0.2, erteilt.
Nach den Landesbauordnungen der Länder gilt dieses allgemeine bauaufsichtliche
Prufzeugnis in allen Ländem der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Fladu ngen.

Rechtsbehelfsbeleh run g

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Pnifzeugnis kann binnen eines Monats nach
Ausstellung Widerspruch eingelegt werden. Dieser ist schriftlich oder zur Niederschrift beim
Pnifinstitut Hoch einzulegen. Maßgeblich für die RechEeitigkeit ist der Zeitpunkt des

Fladungen, den 03. Mai2016

Die'Ri$üinbr zun Lbedns{hmungsradmeis sdnsenffiarrüaer Barcbfie (Bausbfr«hsse DIN 410241) mdr allgenrdrr
bauaufsichüicher Zuhssungf sind in den 'Mitteilungen des Deubchen lnslitubs filr Bautechnik" vsn 01. April 1997 veröfienüicht.
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